
Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.  Die Inhalte der Stellungnahme sind bereits berücksichtigt.

1.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

1.2 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

1.3 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

1.4 Die entsprechenden Planungen sind sowohl der Stadt als auch dem Gutachter des 
Lärmaktionsplanes bekannt und wurden im Rahmen der Maßnahmenkonzeption 
berücksichtigt. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

2.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

2.2 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

2.3 Entsprechende Überlegungen für die Strelitzer Straße und Röbeler Chaussee sind 
bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. Für die Zufahrt zur Siedlung am Kreisverkehr 
Teterower Straße kann eine entsprechende Prüfung im Rahmen weiterer 
Detailplanungen erfolgen.

2.4 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

2.5 Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h bildet sich nicht automatisch 
ein Stau. Dies geschieht lediglich, wenn im entsprechenden Abschnitt Lichtsignalanlagen 
betrieben und nicht angepasst werden. Wird eine entsprechende Anpassung 
vorgenommen, können derartige Probleme ausgeschlossen oder minimiert werden.  

2.6 Hinweis, kein Abwägungsbedarf.

2.7 Die entsprechenden Straßen sind nicht Gegenstand der Lärmaktionsplanung. Diese 
betrachtet ausschließlich Straßenabschnitte mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr 
(über 8.000 Kfz/24h) sowie ein ausgewähltes Ergänzungsstraßennetz (weitere wichtige 
Hauptverkehrs- und Haupterschließungsstraßen).

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

Fortsetzung zu 2.7 
Generell ist aus Sicht der Lärmaktionsplanung festzustellen, dass die beschriebenen 
Straßen sich innerhalb eines Wohngebietes befinden und aktuell als Tempo-30-Zone 
beschildert sind. Eine Aufhebung der Tempo-30-Regelung sowie eine generelle 
Ausweisung als Vorfahrtsstraße ist nicht zielführend. 

Die weiteren geschilderten Fragestellungen sind außerhalb der Lärmaktionsplanung zu 
prüfen. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.  Die Inhalte der Stellungnahme sind bereits berücksichtigt.

3.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

3.2 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

3.3 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

3.4 Die entsprechenden Planungen sind sowohl der Stadt als auch dem Gutachter des 
Lärmaktionsplanes bekannt und wurden im Rahmen der Maßnahmenkonzeption 
berücksichtigt. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

4.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

4.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

4.3 Die Möglichkeiten zur Abstimmung mehrerer Lichtsignalanlagen sind abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen (Knotenpunktabstand, Freigabezeiten etc.). Nach 
Aussage des Straßenbauamtes wurden die entsprechenden Regelungen geprüft und 
keine Optimierungspotenziale festgestellt.

4.4 Fußgängertunnel werden nur noch in Einzelfällen realisiert. Viele Altbestandsanlagen 
wurden in den letzten Jahren zurückgebaut. Probleme bestehen vor allem hinsichtlich der 
sozialen Kontrolle (Angsträume) sowie der durch die Rampen entstehenden 
Trennwirkungen. Entsprechend ist aus verkehrsplanerischer Sicht eine Umsetzung nicht 
zu empfehlen.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Stellungnahme Abwägung

4.5

4.6

4.7

4.8

4.5 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

4.6 Grundlage für die Lärmaktionsplanung bildet eine Berechnung der 
Bestandslärmsituation im Rahmen der Lärmkartierung. Messungen finden nicht statt.

4.7 Statement, kein Abwägungsbedarf.

4.8 Die Auswirkungen der Lkw-Maut sind in den kommenden Jahren zu evaluieren. 
Hierzu können die Informationen der Dauerzählstelle im Zuge der der B 192 östlich von 
Waren (Müritz) genutzt werden. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

5. 5. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

5.1 Die aktuellen Überlegungen beinhalten veränderte Rahmenbedingungen (Stadtstraße 
mit Tempo 50 statt Schnellstraße mit Tempo 100) für die Ostspange. Dadurch ergeben 
sich deutlich geringere Grundbetroffenheiten. 

5.2 Die entsprechenden Verkehrsströme werden weiterhin das Haupt- und 
Erschließungsstraßennetz (Strelitzer Straße bzw. Zum Kiebitzberg) nutzen.

5.3 Bei der Ostspange würde es sich um einen Neubau handeln. Für diesen sind die 
Grenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung einzuhalten. 

5.4 Der in der Gievitzer Straße zur Verfügung stehende Straßenraum ist für eine 
Abwicklung der entsprechenden Verkehrsaufkommen nicht geeignet.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Stellungnahme Abwägung

6.

6.1

6.2

6.3

6. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

6.1 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

6.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

6.3 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise zu berücksichtigen.

7.1 Die Zielstellungen der Lärmaktionsplanung werden in Kapitel 4 beschrieben. Hier sind 
konkrete Betroffenheitsschwellwerte genannt, welche möglichst unterschritten werden 
sollen. Die entsprechenden Aussagen werden nochmals präzisiert. 

7.2 Im Lärmaktionsplan werden die vorliegenden Untersuchungen zur Ortsumgehung 
zusammengefasst. Dies betrifft insbesondere die Verkehrs- und Schallschutzgutachten. 
Anschließend erfolgte eine Bewertung aus Sicht der Lärmminderung. Diese hat gezeigt, 
dass die möglichen Entlastungspotenziale durch die bisher untersuchten Varianten nicht 
ausreichend abgeschöpft werden.

7.3 Bei der Bewertung der Betroffenheiten ist zu beachten, dass die Einwohner eines 
Hauses gleichmäßig auf alle Fassaden (Hausseiten) des Hauses verteilt werden. Die 
hohen Belastungen treten jedoch zumeist nur an einer Fassade auf. Am Beispiel der 
Blockbebauung in der Röbeler Chaussee sind die Effekte gut nachvollziehbar. Die 
straßenzugewandte Seite weist hohe Lärmpegel auf. Auf der Rückseite bestehen 
hingegen keine relevanten Betroffenheiten.

7.4 Die Informationen zum Durchgangsverkehr stammen aus der Verkehrsuntersuchung 
zur Ortsumgehung. Die entsprechenden Angaben beziehen sich auf das komplette 
Stadtgebiet. Der Quelle-Ziel-Verkehr hat entsprechend nicht ausschließlich seinen 
Ursprung / sein Ziel in der Altstadt. Vielmehr ist jede Fahrt, die in Waren startet oder 
endet und die Stadtgrenze passiert dem Quell- und Zielverkehr zuzuordnen. Darüber 
hinaus werden die Hauptverkehrsstraßen in nicht unerheblichem Umfang durch den 
Binnenverkehr genutzt. 

7.5 Die Bürgerbefragung wird lediglich im Rahmen der Sachstandsanalyse erwähnt. Auf 
die fachliche Bewertung der Ortsumgehung hat diese keinen Einfluss. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

7.6

7.7

7.6 Der Lärmaktionsplan beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, welche einen 
wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in der Stadt Waren leisten können. 

7.7 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

8.1 Aufgrund der bestehenden gesundheitsrelevanten Betroffenheiten sind im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung alle denkbaren Handlungsoptionen ergebnissoffen zu prüfen. 
Der Bund als potenzieller Geldgeber ist tatsächlich ein wichtiger Akteur, allerdings nicht 
der Einzige. Sofern sich die Alternativvariante tatsächlich als effektiv erweist, sind die 
Realisierungsmöglichkeiten mit den Bundes- und Landesbehörden zu diskutieren.    

8.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

8.3 Statement, kein Abwägungsbedarf.

8.4 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Stellungnahme Abwägung

8.5 8.5 Diese Aussagen sind in dieser Form nicht zutreffend. Die Anwohner in der 
Mozartstraße, Röbeler Chaussee sowie Strelitzer Straße sind gesundheitsgefährdenden 
Lärmbelastungen ausgesetzt. Eine Reduzierung der Lärmpegel ist dringend geboten. 
Die in Deutschland geltenden Grenzwerte z. B. der 16. BImSchV sind verpflichtend 
einzuhalten. Allerdings gelten diese ausschließlich für den Neubau bzw. die wesentliche 
Änderung einer Straße. Für bestehende Straßen existieren keine entsprechenden 
Grenzwerte. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

9.

9.1

9.2

9. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

9.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 
Die bisher untersuchten Varianten berücksichtigen die Zielstellungen einer maximalen 
Verlagerung des Kfz-Verkehrs sowie der Lärmminderung nicht ausreichend.

9.2 Gemäß den Berechnungsvorschriften zur Lärmkartierung (Vorläufige 
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen - VBUS) sind die Einwohner 
eines Hauses gleichmäßig auf alle Fassaden (Hausseiten) des Hauses zu verteilen. 
Entsprechend werden der straßenzugewandten Seite jeweils nur ein Teil der Einwohner 
zugewiesen. Diese Methodik ist vorgeschrieben und wird bundesweit angewendet.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

9.3

9.4

9.3 Die Informationen zur Bestandssituation wurden im Lärmaktionsplan lediglich 
ausgewertet. Grundlage bildet die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) bereitgestellte Lärmkartierung.
Hinsichtlich der für die Lärmaktionsplanung relevanten Betroffenheitsschwerpunkte 
kommen die Lärmaktionspläne Stufe 1, 2 und 3 zu den gleichen Ergebnissen.

9.4 Der Lärmaktionsplan beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, welche einen 
wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in der Stadt Waren leisten können. Zudem 
beschäftigt sich der Lärmaktionsplan intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung sowie 
der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

10.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

10.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

10.3 Ein entsprechendes Park&Ride-Angebot funktioniert nur, mit einem hohen 
Nutzungsdruck auf die Verkehrsteilnehmer (hohe Parkgebühren und / oder 
Stellplatzknappheit). Die Umsetzung entsprechender Angebote in Klein- und Mittelstädten 
ist schwierig. Angesichts der Rahmenbedingungen sind entsprechende Angebote für die 
Stadt Waren (Müritz) aktuell eher ungeeignet. Ziel des Lärmaktionsplanes ist es, dass 
entsprechende Kfz-Fahrten gar nicht erst entstehen bzw. komplett substituiert werden.

10.4 Die Auswirkungen der Lkw-Maut sind aktuell noch nicht absehbar und in den 
kommenden Jahren zu evaluieren. Hierzu können die Informationen der Dauerzählstelle 
im Zuge der der B 192 östlich von Waren (Müritz) genutzt werden. 

10.5 Die Errichtung von Lärmschutzwänden ist in angebauten Straßen innerorts lediglich 
im Ausnahmefall möglich. Im Lärmaktionsplan wurden Handlungsoptionen für 
städtebaulich integrierte Lärmschutzeinrichtungen dargestellt.

10.6 Statement, kein Abwägungsbedarf.

10.7 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

11.

11.1

11.2

11.3

11. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

11.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

11.2 Entsprechende Maßnahmen sind bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

11.3 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

12.1 Der Lärmaktionsplan basiert auf der Lärmkartierung des LUNG-MV aus dem Jahr 
2017. Aktuellere Informationen liegen nicht vor. 

12.2 Die Methodik der Berechnung der Lärmbetroffenheiten im Rahmen der 
Lärmkartierung erfolgte nach bundesweit einheitlichen Vorgaben durch das LUNG-MV. 
Diese Informationen sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu verwenden und wurden 
entsprechend statistisch ausgewertet.

12.3 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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12.5

12.6

12.7

12.4 Bei den zitierten Werten handelt es sich um die Prognose der deutschlandweiten 
Gesamtfahrleistungen. Diese sind nicht eins zu eins auf die Ortsdurchfahrt Waren 
(Müritz) übertragbar. Der überwiegende Teil der Verkehrszunahmen wird in den großen 
Ballungsräumen sowie auf den Autobahnen stattfinden. Im strukturschwachen ländlichen 
Raum ist nicht von derartigen Zunahmen auszugehen.

12.5 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

12.6 Hierbei handelt es sich um eine zentrale Maßnahme zur Prüfung der 
Verlagerungsmöglichkeiten des Verkehrs der B 192 aus den Hauptkonfliktbereichen der 
Stadt Waren (Müritz) heraus. Gerade diese Maßnahme trägt dazu bei, die genannten 
Verbesserungen zu erreichen, weil sie auf eine größtmögliche Verkehrsreduktion in den 
kritischen Bereichen abzielt. Eine Streichung ist daher nicht zielführend.

12.7 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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13.

13.1

13. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

13.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz). Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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14.

14.1

14. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

14.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz). Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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15.

15.1

15.2

15. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

15.1 Die skizzierte Anbindung erfolgt an den Straßenzug Zum Kiebitzberg. Dieser dient 
zur Abwicklung der Quell- und Zielverkehre des Gewerbegebietes. Eine Nutzung der 
Tempo-30-Zone ist weder vorgesehen, noch ergeben sich dadurch sinnvolle Fahrtrouten. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Straßenzug durch neue Verkehrsströme genutzt 
wird (Zu- und Abfluss Gewerbegebiet). Demgegenüber steht allerdings auch ein Wegfall 
bisher existierender Verkehrsströme (Verknüpfung westliches Stadtzentrum – B 192).

15.2 Im Rahmen der Detailplanungen ist je nach tatsächlich prognostiziertem Umfang der 
Zusatzverkehre u. a. für den Straßenzug Zum Kiebitzberg zu prüfen, welche weiteren 
Begleitmaßnahmen (Querungshilfen, Anpassung der Verkehrsorganisation etc.) 
notwendig und sinnvoll sind.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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15.3

15.4

15.3 Durch die skizzierte Ortskernumgehung ergibt sich für die gesamte Strelitzer Straße 
eine Entlastung. Auch im Verlauf des Straßenzuges Röbeler Chaussee / Mozartstraße ist 
durchgehend mit einer deutlichen Verkehrsabnahme zu rechnen. 

15.4 Ziel der Lärmaktionsplanung ist eine Minimierung der gesundheitsrelevanten 
Lärmbetroffenheiten einschließlich erheblicher Belästigungen. Hierzu enthält der 
Lärmaktionsplan eine Vielzahl von Maßnahmen.  

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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16.

16.1

16. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

16.1 Es ist richtig, dass auch im Straßennetz mit einem Verkehrsaufkommen von unter 3 
Mio. Fahrzeugen pro Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsrelevante 
Lärmbetroffenheiten zu verzeichnen sind. Allerdings liegen für die entsprechenden 
Straßen keine Bestandsinformationen aus der Lärmkartierung vor. Eine ortskonkrete 
Konzeption von Maßnahmen ist entsprechend nicht möglich. Allerdings werden über die 
gesamtstädtischen Maßnahmenansätze sowie die integrierte Lärmminderungsstrategie 
auch für das nachgeordnete Straßennetz grundsätzliche Handlungsansätze beschrieben. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.2 In den Kapiteln 2.4 und 2.5 wird sowohl auf den Umsetzungsstrand der bisherigen 
Lärmaktionsplanung sowie auch auf weitere Maßnahmen mit lärmmindernden Effekten 
eingegangen. Ausgangspunkt für die Ableitung von Maßnahmen bildet jeweils die 
aktuelle Betroffenheitssituation. Die bisher umgesetzten Maßnahmen sind lediglich in 
sofern relevant, dass diese zur weiteren Lärmminderung nicht mehr zur Verfügung 
stehen.

16.3 Im Lärmaktionsplan wird empfohlen, das Thema Lärm von Beginn an in die 
Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung zu integrieren. Dies beinhaltet auch eine 
Information zur Lärmsituation im Bereich des geplanten Baustandortes.

16.4 Um eine entsprechende Betrachtung durchführen zu können, müsste im Vorfeld eine 
gesamtstädtische Lärmkartierung aller genannten Quellen durch die Stadt Waren 
erfolgen. Diese ist mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Eine Pflicht besteht 
hierzu nicht.

16.5 Die Höhe der Betroffenheiten in anderen Städten hat keinen Einfluss auf die 
Maßnahmenkonzeption in der Stadt Waren (Müritz).   

16.6 Ein solcher Plan ist sicherlich sinnvoll, kann allerdings im Rahmen der aktuellen 
Bearbeitungsstufe nicht umgesetzt werden. Hierfür sind bereits im Vorfeld der 
Bearbeitung Grundsatzentscheidungen sowie zusätzliche Untersuchungen erforderlich.

16.7 Lärmaspekte stehen im Fokus. Darüber hinaus wurden jedoch auch die 
Wechselwirkungen hinsichtlich der Luftreinhaltung, Verkehrssicherheit, etc. im Sinne des 
integrierten Ansatzes berücksichtigt. Durch das Gutachterbüro wurden in der 
Vergangenheit u. a. auch eine Vielzahl von Luftreinhalteplänen bearbeitet. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

16.8 16.8 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz). Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

17.

17.1

17.2

17. Die Stellungnahme ist zu berücksichtigen.

17.1 Statement, kein Abwägungsbedarf. 

Hinsichtlich der Tempo-30-Regelungen ist zu berücksichtigen, dass durch den 
Lärmaktionsplan lediglich eine Empfehlung erfolgt. Die abschließende Entscheidung 
bezüglich einer Umsetzung obliegt der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. 

17.2  Für die entsprechenden Straßenabschnitte ist im Lärmaktionsplan eine Tempo-30-
Regelung vorgeschlagen worden. Diese dient u. a. auch einer Förderung des 
Radverkehrs. Die Konfliktgeschwindigkeiten reduzieren sich. Im zugehörigen Kapitel wird 
eine entsprechende Ergänzung der Argumentation vorgenommen. Weiterführende 
Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

Stellungnahmen
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

18.

18.1

18.2

18.3

18. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

18.1 Im Rahmen des Lärmaktionsplanung erfolgt eine fachliche Bewertung der 
Untersuchungen zur Ortsumgehung. Das Votum des Bürgerentscheides ist für die 
Fachbewertung nicht ausschlaggeben. 

18.2 Die entsprechenden Planungen sind sowohl der Stadt als auch dem Gutachter des 
Lärmaktionsplanes bekannt und wurden im Rahmen der Maßnahmenkonzeption 
berücksichtigt. Die Auswirkungen der Lkw-Maut sind in den kommenden Jahren zu 
evaluieren. Hierzu können die Informationen der Dauerzählstelle im Zuge der der B 192 
östlich von Waren (Müritz) genutzt werden. 

18.3 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.4 Die geschilderten Effekte entstehen vor allem dann, wenn durch die entsprechende 
Umgehungstrasse deutliche Fahrzeitgewinne entstehen. Bei einer städtebaulich 
integrierten Ortskernumgehung bilden derartige Effekte nicht das Hauptziel und sind 
entsprechend deutlich geringer ausgeprägt.
Parallel ist zu beachten, dass durch die auf den vor- und nachgelagerten Abschnitten 
geplanten Ausbaumaßnahmen perspektivisch ein höherer Nutzungsdruck entsteht, 
welcher die aktuellen Probleme in der Stadt Waren noch verstärken kann. 

18.5 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 
Die genaue zeitliche Abgrenzung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist im Rahmen des 
verkehrsrechtlichen Abwägungs- und Anordnungsverfahrens vorzunehmen. Hierbei 
können auch die Möglichkeiten einer Ausweitung auf den Gesamttag geprüft werden.

Die Schließung Potenziale einer Schließung von Baulücken werden im Lärmaktionsplan 
angesprochen. Um auch an der straßenzugewandten Fassade ein angemessenes 
Lärmniveau zu gewährleisten, sind jedoch weiterhin begleitende Maßnahmen zur 
Reduzierung der Emissionen erforderlich. 

18.6 Die Möglichkeiten zur Abstimmung mehrerer Lichtsignalanalagen sind abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen (Knotenpunktabstand, Freigabezeiten etc.). Nach 
Aussage des Straßenbauamtes wurden die entsprechenden Regelungen geprüft und 
keine Optimierungspotenziale festgestellt.

18.7 Eine entsprechende Kreisverkehrslösung wurde bei der Konzeption der 
Erschließung des Wohngebietes bereits geprüft. Aus nachvollziehbaren Gründen bildet 
eine entsprechende Umgestaltung aus Sicht des Straßenbauamtes Neustrelitz keine 
geeignet Lösung. 

18.8 Statement, kein Abwägungsbedarf. 

18.9 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

19.

19.1

19.2

19.3

19.4

19. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise zu berücksichtigen.

19.1 Aufgrund des höheren Bebauungsabstandes sind die Möglichkeiten zur Errichtung 
einer klassischen Lärmschutzwand voraussichtlich nicht gegeben. Eine weitere 
Verbesserung der schalldämmenden Wirkung des Grünstreifens sollte geprüft werden. 
Der Bereich wird im Kapitel „Abschirmung / Seitenraumgestaltung“ bezüglich zusätzlicher 
lärmmindernder Gestaltungselemente ergänzt.

19.2 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

19.3 Am Knotenpunkt Strelitzer Straße / Gievitzer Straße / Schweriner Damm sind die zur 
Verfügung stehenden Flächen für eine Umgestaltung zu einem kleinen Kreisverkehr nicht 
ausreichend. Sofern eine deutliche Reduzierung der Verkehrsaufkommen möglich ist, 
können die Rahmenbedingungen für einen Minikreisverkehr geprüft werden. 

19.4 Die genaue zeitliche Abgrenzung der im Lärmaktionsplan empfohlenen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen ist im Rahmen des verkehrsrechtlichen Abwägungs- und 
Anordnungsverfahrens vorzunehmen. Ein Nachtfahrverbot ist aufgrund der 
Bundesstraßenfunktion unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen nicht realistisch umsetzbar. 

Stellungnahmen
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.5 Eine Reduzierung der Straßenquerungen für den Fuß- und Radverkehr sowie eine 
durchgehende Beidrichtungsnutzung ist im Sinne der Förderung des Umweltverbundes 
sowie der Lärmminderung kontraproduktiv. 

19.6 Entsprechende Maßnahmen sind bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

19.7 Die Bündelung des Kfz-Verkehrs bildet eine wesentliche Zielstellung der 
gesamtstädtischen Lärmminderung. Eine Verlagerung von Kfz-Verkehr in das 
angrenzende Neben- und Anliegerstraßennetz ist nicht zielführend. 

19.8 Die Zielstellung einer Schaffung möglichst kurzer Wege bildet einen wichtigen 
Baustein der integrierten Lärmminderungsstrategie und ist bereits Bestandteil des 
Lärmaktionsplanes.. 

Stellungnahmen
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20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise zu berücksichtigen.

20.1 Eine Einbahnstraßenregelung in der Strelitzer Straße ist nicht zielführend. Einerseits 
werden damit die Kfz-Verkehre verteilt. Dies widerspricht der Bündelungsstrategie der 
Lärmminderung. Zum anderen entstehen zusätzliche Umwege insbesondere für die 
Anlieger. Parallel wird im Verlauf von Einbahnstraßen aufgrund der wegfallenden 
Interaktionen mit dem Gegenverkehr häufig schneller gefahren. 

20.2 Die Furten in den Nebenarmen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße und Zum 
Kiebitzberg verfügen nicht über Anmeldetaster für den Fuß- und Radverkehr. 
Entsprechend ist eine Freigabe in jedem Umlauf unabdingbar.  

20.3 Eine Unterbindung des Linksabbiegens ist aufgrund fehlender 
Alternativzufahrtsmöglichkeiten nicht möglich. 

20.4 Die Ein- und Ausfahrten der Handelseinrichtungen sind im Rahmen der jeweiligen 
Bebauungsplanverfahren festgelegt worden. Eine nachträgliche Zusammenfassung ist 
nicht möglich. 

20.5 Ein entsprechender Hinweis wird in den Lärmaktionsplan integriert. 

Stellungnahmen
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21.

21.1

21.2

21. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

21.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

21.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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22.

22.1

22.2

22. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

22.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

22.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen
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23.

23.1

23.2

23. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise zu berücksichtigen.

23.1 Statement, kein Abwägungsbedarf.

23.2 Die Möglichkeiten zur Abstimmung mehrerer Lichtsignalanalagen sind abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen (Knotenpunktabstand, Freigabezeiten etc.). Nach 
Aussage des Straßenbauamtes wurden die entsprechenden Regelungen geprüft und 
keine Optimierungspotenziale festgestellt.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.3 Entsprechende Maßnahmen sind bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

23.4 Im Lärmaktionsplan ist eine Errichtung von Lärmschutzwänden im klassischen Sinn 
nicht vorgesehen. 

23.5 Durch die Alleebepflanzung erfolgt keine generelle Einschränkung der 
Blickbeziehungen. Im Rahmen der Detailplanungen sind die entsprechenden Aspekte zu 
berücksichtigen bzw. zu diskutieren. 

23.6 Sofern sich die Betriebszeiten der Lichtsignalanlagen mit den Zeiten der Tempo-30-
Regelungen überlagern, ist eine Anpassung der Ampelschaltungen vorzunehmen. Ein
entsprechender Hinweis wird im Lärmaktionsplan ergänzt. 

23.7 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen
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24.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

24.1 Aufgrund der nicht ausreichenden Lärmminderungswirkung der bisher untersuchten 
Trassenvarianten empfiehlt der Lärmaktionsplan die Untersuchung einer weiteren 
Alternativvariante, bei der die Zielstellung maximaler Verlagerungs- und 
Lärmminderungseffekte im Vordergrund steht.
Die neu entstehenden Belastungen sind im Rahmen der Untersuchungen sowie der 
Abwägung für die Umsetzung einer entsprechenden Trasse zu berücksichtigen.  

24.2 Aufgrund der bestehenden gesundheitsrelevanten Betroffenheiten sind im Rahmen
der Lärmaktionsplanung alle denkbaren Handlungsoptionen ergebnissoffen zu prüfen.

24.3 Die entsprechenden Planungen sind sowohl der Stadt als auch dem Gutachter des 
Lärmaktionsplanes bekannt und wurden im Rahmen der Maßnahmenkonzeption 
berücksichtigt.

24.4 Im Lärmaktionsplan werden mögliche Handlungsoptionen zur Lärmminderung aus 
kommunaler Sicht dargestellt. Im Rahmen des weiteren Prozesses sind mögliche 
Realisierungsoptionen mit dem Land zu diskutieren. 

24.5 Die Auswirkungen der Lkw-Maut sind in den kommenden Jahren zu evaluieren. 
Hierzu können die Informationen der Dauerzählstelle im Zuge der der B 192 östlich von 
Waren (Müritz) genutzt werden. 

24.6 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

25.1 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

25.2 Die genaue zeitliche Abgrenzung der im Lärmaktionsplan empfohlenen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen ist im Rahmen des verkehrsrechtlichen Abwägungs- und 
Anordnungsverfahrens vorzunehmen. Hierbei können auch die Möglichkeiten einer 
Ausweitung auf den Gesamttag geprüft werden.

25.3 Die Möglichkeiten zur Abstimmung mehrerer Lichtsignalanalagen sind abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen (Knotenpunktabstand, Freigabezeiten etc.). Nach 
Aussage des Straßenbauamtes wurden die entsprechenden Regelungen geprüft und 
keine Optimierungspotenziale festgestellt.

25.4 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema einer Verlagerung des 
Verkehrs der B 192 aus den Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz). Die 
Prüfung einer angepassten Variante der Westumfahrung ist Bestandteil der 
Lärrmaktionsplanung. 

25.5 Eine Einbahnstraßenregelung in der Strelitzer Straße ist nicht zielführend. Einerseits 
werden damit die Kfz-Verkehre verteilt. Dies widerspricht der Bündelungsstrategie der 
Lärmminderung. Zum anderen entstehen zusätzliche Umwege insbesondere für die 
Anlieger. Parallel wird im Verlauf von Einbahnstraßen aufgrund der wegfallenden 
Interaktionen mit dem Gegenverkehr häufig schneller gefahren. 

Stellungnahmen
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26.

26.1

26.2

26.3

26. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

26.1 Der Lärmaktionsplan beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, welche einen 
wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in der Stadt Waren leisten können.

26.2 Aufgabe der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes ist eine Überprüfung und ggf. 
Neubewertung der Bestandssituation sowie der notwendigen Handlungsempfehlungen. 
Dieser Aufgabe wird der aktuelle Lärmaktionsplanentwurf gerecht. 

26.3 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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27.

27.1

27.2

27. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

27.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

27.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen
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28.

28.1

28.2

28.3

28. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

28.1 Allein auf Grundlage der Kennzeichen auf die potenziellen Nutzer der 
Ortsumgehung zu schließen, ist nicht zielführend. Bei diesen kann es sich sowohl um 
Quelle-Ziel-Verkehre als auch um Durchgangsverkehre handeln.

28.2 Gemäß den Berechnungsvorschriften zur Lärmkartierung (Vorläufige 
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen - VBUS) sind die Einwohner 
eines Hauses gleichmäßig auf alle Fassaden (Hausseiten) des Hauses zu verteilen. 
Entsprechend werden der straßenzugewandten Seite jeweils nur ein Teil der Einwohner 
zugewiesen. Diese Methodik ist vorgeschrieben und wird bundesweit angewendet.
Auch für den Rad- und Fußverkehr ergeben sich Belästigungen sowie insbesondere 
Einschränkungen der Kommunikationsmöglichkeiten. Allerdings sind diese Nutzer nicht 
dauerhaft den hohen Lärmpegel ausgesetzt. Entsprechend ergibt sich keine 
Gesundheitsgefährdung. 

28.3 Der Lärmaktionsplan beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, welche einen 
wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in der Stadt Waren leisten können.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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28.4

28.5

28.4 Statement, kein Abwägungsbedarf.

28.5 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
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29.

29.1

29.2

29.3

29.4

29. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

29.1 Eine Betrachtung des Straßennetzes mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 
Mio. Fahrzeugen pro Jahr ist für die Lärmaktionsplanung gesetzlich vorgeschrieben. Für 
das Ergänzungsstraßennetz wurden zusätzliche Informationen durch das LUNG MV 
bereitgestellt, welche im Rahmen der Lärmaktionsplanung ausgewertet worden sind.

29.2 Eine große Investition ist nur dann sinnvoll, wenn auch der höchst mögliche Nutzen 
erreicht wird. Diese Aussage bildet die Grundlage eines wirtschaftlichen Handelns. 

29.3 Im Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchungen zur Ortsumgehung wird 
deutlich, dass auch nach Umsetzung der Umgehung in nicht unerheblichem Umfang 
Restbetroffenheiten verbleiben. Diese gilt es zu minimieren. Mögliche Ansätze wurden 
hierfür im Lärmaktionsplan aufgezeigt. 

29.4 Gemäß den Berechnungsvorschriften zur Lärmkartierung (Vorläufige 
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen - VBUS) sind die Einwohner 
eines Hauses gleichmäßig auf alle Fassaden (Hausseiten) des Hauses zu verteilen. 
Entsprechend werden der straßenzugewandten Seite jeweils nur ein Teil der Einwohner 
zugewiesen. Diese Methodik ist vorgeschrieben und wird bundesweit angewendet.

Stellungnahmen
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29.5

29.6

29.7

29.8

29.5 Bei den zitierten Werten handelt es sich um die Prognose der deutschlandweiten 
Gesamtfahrleistungen. Diese sind nicht eins zu eins auf die Ortsdurchfahrt Waren 
(Müritz) übertragbar. Der überwiegende Teil der Verkehrszunahmen wird in den großen 
Ballungsräumen sowie auf den Autobahnen stattfinden. Im strukturschwachen ländlichen 
Raum ist nicht von derartigen Zunahmen auszugehen.

29.6 Hierbei handelt es sich um eine zentrale Maßnahmen zur Prüfung der 
Verlagerungsmöglichkeiten des Verkehrs der B 192 aus den Hauptkonfliktbereichen der 
Stadt Waren (Müritz) heraus. Gerade diese Maßnahme trägt dazu bei, die genannten 
Verbesserungen zu erreichen, weil sie auf eine größtmögliche Verkehrsreduktion in den 
kritischen Bereichen abzielt. Eine Streichung ist daher nicht zielführend.

29.7 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

29.8 Die Gievitzer Straße gehört zum Ergänzungsstraßennetz. Die Verkehrsaufkommen 
liegen hier aktuell deutlich unter 3 Mio. Kfz pro Jahr. Täglich wird der Straßenzug von ca. 
5.400 Kfz genutzt.

Stellungnahmen
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30.

30.1

30.2

30. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

30.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

30.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen
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31.

31.1

31.2

31. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

31.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

31.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

32.

32.1

32.2

32. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

32.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

32.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

33.

33.1

33.2

33. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

33.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

33.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

34.

34.1

34.2

34. Die Stellungnahme ist nicht zu berücksichtigen.

34.1 Der Lärmaktionsplan beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Ortsumgehung 
sowie der Zielstellung einer Verlagerung des Verkehrs der B 192 aus den 
Hauptkonfliktbereichen der Stadt Waren (Müritz).  Die Ortsumgehung ist entsprechend 
Bestandteil des Lärmaktionsplanes. 

34.2 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

35. 35. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

35.1

35.2

35.3

35.4

35.1 Gerade die angeregte innerstädtische Ortskernumgehung orientiert sich am 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Kriterien der Kosten-Nutzen-
Berechnung im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) werden von 
verschiedenen Experten kritisch eingeschätzt. Im letzten BVWP sollte bereits eine 
stärkere Berücksichtigung der positiven Effekte auf der lokalen Ebene erfolgen. Dies ist 
nur in geringem Umfang gelungen. Veränderungen der Rahmenbedingungen für die 
Bewertung des Nutzens sind entsprechend denkbar. Sofern sich die Alternativvariante 
tatsächlich als effektiv erweist, sind die Realisierungsmöglichkeiten mit den Bundes- und 
Landesbehörden zu diskutieren.

35.2 Im Bereich der Neubauabschnitte ist mit zusätzlichen Schallemissionen zu rechnen. 
Allerdings ist die Betroffenheitsdichte hier deutlich geringer. Durch die reduzierte 
Geschwindigkeit und dem anderen Charakter der Straße wird zudem dazu beigetragen, 
dass eine flächenhafte Verlärmung gar nicht erst entsteht. Zudem sind im Rahmen des 
Neubaus die Grenzwerte der 16. BImSchV verpflichtend einzuhalten. Die neu 
entstehenden Lärmbetroffenheiten und Flächenzerschneidungen sind mit den zu 
erzielenden Vorteilen abzuwägen. 

35.3 siehe Aussagen zu 35.1

35.4 Statement, kein Abwägungsbedarf.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Lfd.

Nr.

Stellungnahme Abwägung

35.5

35.6

35.7
35.8

35.9

35.10

35.11

35.12

35.13

35.5 Aufgrund der bestehenden gesundheitsrelevanten Betroffenheiten sind im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung alle denkbaren Handlungsoptionen ergebnissoffen zu prüfen.
Die Stadt Waren (Müritz) kann im Rahmen des Lärmaktionsplanes ihren politischen 
Willen zur Umsetzung einer Maßnahme dokumentieren. Die abschließende Entscheidung 
bzw. Umsetzung obliegt dem jeweils zuständigen Baulastträger. 

35.6 Ein Nachtfahrverbot ist aufgrund der Bundesstraßenfunktion unter Berücksichtigung 
der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht realistisch umsetzbar. 

35.7 Eine entsprechende Regelung kann im Rahmen des verkehrsrechtlichen 
Abwägungs- und Anordnungsverfahrens geprüft werden.

35.8 Die Möglichkeiten zur Abstimmung mehrerer Lichtsignalanalagen sind abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen (Knotenpunktabstand, Freigabezeiten etc.). Nach 
Aussage des Straßenbauamtes wurden die entsprechenden Regelungen geprüft und 
keine Optimierungspotenziale festgestellt.

35.9 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

35.10 Aufgrund der konkreten Örtlichkeiten sowie teilweise bestehenden Begrünung sind 
die Ortseingangsbereiche für die Anordnung von Baumtoren eher ungeeignet. 

35.11 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

35.12 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

35.13 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

35.14

35.15

35.16

35.17

35.18

35.14 

35.15 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

35.16 Eine Steuerung des Lkw-Verkehrs ist aufgrund fehlender Alternativrouten in der 
Stadt Waren (Müritz) nicht möglich.

35.17 Eine entsprechende Maßnahme ist bereits Bestandteil des Lärmaktionsplanes.

35.18 Im Rahmen der Lärmsanierung wurden bereits für verschiedene Gebäude passive 
Schallschutzmaßnahmen durch das zuständige Straßenbauamt gefördert. Eine 
Beantragung entsprechender Fördermittel ist weiterhin möglich.

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

36.

36.1

36.2

36. Die Inhalte der Stellungnahme sind teilweise bereits berücksichtigt.

36.1 Statement, kein Abwägungsbedarf. 

36.2 Ein entsprechender Maßnahmenvorschlag im Sinne einer Tempo-30-Zone ist 
bereits Gegenstand des Lärmaktionsplanes.  

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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Nr.

Stellungnahme Abwägung

36.3 36.3 Die Effekte der städtebaulich integrierten Ortskernumgehung sind im Rahmen 
weiterer Untersuchungen zu prüfen und abzuwägen. 

Stellungnahmen

Lärmaktionsplan der 3. Stufe der Stadt Waren (Müritz)
---
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